
GNr: I 

Anmerkung: 

Gradation 

m 

„m/w" 
Körpergewicht oberhalb/ 
unterhalb des in Anlage 2 
für das jeweilige Ge- 
schlecht angegebenen 
oberenlunteren 
Richtwertes bei 
angepasster Leistungs- 
fähigkeit. 

„m/w" 
Körpergewicht oberhalb/ 
unterhalb des in Anlage 2 
für das jeweilige Ge- 
schlecht angegebenen 
oberen/unteren 
Richtwertes bei 
noch angepasster Leis- 
tungsfähigkeit. 

,,m/w" 
Körpergewicht oberhalb/ 
unterhalb des in Anlage 2 
für das jeweilige Ge- 
schlecht angegebenen 
oberen/unteren 
Richtwertes bei vorüber- 
gehend nicht angepasster 
Leistungsfähigkeit und 
laufender Gewichts- 
reduktion. 
Nachuntersuchung spä- 
testens nach 12  Monaten. 

Ausgleichbare Entwick- 
lungshemmungen, die 
durch den Dienst ungüns- 
tig beeinflusst werden 
könnten oder vorüberge- 
hender Schwächezustand 
nach Krankheit oder Ver- 
letzung (u.a. asthenischer 
Habitus). 

,,m/w" 
Körpergewicht oberhalb/ 
unterhalb des in Anlage 2 
angegebenen oberen/ 
unteren Richtwertes bei 
dauernd nicht 
angepasster Leistungs- 
fähigkeit auch ohne Blut- 
hochdruck oder andere 
Krankheitsfolgen. 

Körpergewicht oberhalb 
des in Anlage 2 für das 
jeweilige Geschlecht 
angegebenen 
Maximalwertes. 

Körpergewicht von 
47 kg und weniger gern. 
Anlage 2. 

- Ab Gradation V fachärztliche Untersuchung (fachärztlicher Befundbericht) erforderlich (außer bei 2. und 3. Absatz der Gradation VI). 
- Bei Herz-Kreislauferkrankungen ist zusätzlich die GNr 46 zu vergeben. 
- Schwangerschaftsbedingte Erhöhung des Körpergewichts wird nicht berücksichtigt (keine Gesundheitsziffervergabe). Siehe auch GNr 81. 
- ,,m/w": Gilt bei Untersuchung von Männern und Frauen in gleicher Weise. 
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